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See the notice on TED website 622906-2023 - Competition
Germany-Freiburg im Breisgau: Clothing, footwear, luggage articles and accessories
OJ S 199/2023 16/10/2023
Contract notice
Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

Name and addresses
Official name: Regierungspräsidium Freiburg
Postal address: Heinrich-von-Stephan-Straße 25
Town: Freiburg
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
Postal code: 79100
Country: Germany
Contact person: Referat 15.2 - Flüchtlingsaufnahme
E-mail: vergabestelle152@rpf.bwl.de

:Internet address(es)
Main address: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Seiten/default.aspx

Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of 
charge, at: https://ausschreibungen.landbw.de/Satellite/notice/CXR6YYGYH0E/documents
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: 
https://ausschreibungen.landbw.de/Satellite/notice/CXR6YYGYH0E

Type of the contracting authority
Regional or local authority

Main activity
General public services

Section II: Object

Scope of the procurement

Title
Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Bekleidung für Flüchtlinge in den 
Erstaufnahmeeinrichtungen des Regierungsbezirks Freiburg
Reference number: RPF152-135-395

Main CPV code
18000000 Clothing, footwear, luggage articles and accessories

Type of contract
Supplies

Short description

https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/622906-2023
mailto:vergabestelle152@rpf.bwl.de?subject=TED
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Seiten/default.aspx
https://ausschreibungen.landbw.de/Satellite/notice/CXR6YYGYH0E/documents
https://ausschreibungen.landbw.de/Satellite/notice/CXR6YYGYH0E
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Lieferung von Bekleidung für Flüchtlinge in den Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Regierungsbezirks Freiburg
(Rahmenvereinbarung)

Estimated total value
Value excluding VAT: 7 584 960,00 EUR

Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots

Description

Title
Oberbekleidung für Damen und Herren
Lot No: 1

Additional CPV code(s)
18200000 Outerwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg, Notunterkunft Freiburg Basler-Landstr. 16 
79111 Freiburg, Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Oberbekleidung für Damen und Herren

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 2 434 974,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
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Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten.
Abweichend hiervon kann bei einer Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine 
Anpassung der vereinbarten Preise erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt 
pauschal berücksichtigt: Es wird die prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex 
Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten 
Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der 
zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die 
Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise werden dabei pauschal in Höhe 
von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Outdoor-Jacken für Damen, Herren, Kinder und Kleinkinder
Lot No: 2

Additional CPV code(s)
18200000 Outerwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg, Notuntekunft Freiburg Basler-Landstr. 16 79111 
Freiburg, Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg
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II.2.4. Description of the procurement
Lieferung von Outdoor-Jacken für Frühjahr, Herbst und Winter für Damen, Herren, Kinder und 
Kleinkinder

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 857 316,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten.
Abweichend hiervon kann bei einer Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine 
Anpassung der vereinbarten Preise erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt 
pauschal berücksichtigt: Es wird die prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex 
Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten 
Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der 
zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die 
Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise werden dabei pauschal in Höhe 
von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 



622906-2023 Page 5/20

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Schuhe für Damen, Herren und Kinder
Lot No: 3

Additional CPV code(s)
18800000 Footwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Schuhen für Damen, Herren und Kinder

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 1 878 624,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no
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II.2.11. Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise
werden dabei pauschal in Höhe von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Unterbekleidung Damen
Lot No: 4
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Additional CPV code(s)
18310000 Underwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Unterbekleidung für Damen

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 411 768,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
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dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise werden dabei pauschal in Höhe 
von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Unterbekleidung Herren
Lot No: 5

Additional CPV code(s)
18310000 Underwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Unterbekleidung für Herren

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 607 716,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
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II.2.11.

II.2.10.

Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise werden dabei pauschal in Höhe 
von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Unterbekleidung Kinder
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II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

Lot No: 6

Additional CPV code(s)
18310000 Underwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Unterbekleidung für Kinder

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 149 736,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
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II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegene Preise werden dabei pauschal in Höhe 
von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Kinderbekleidung
Lot No: 7

Additional CPV code(s)
18411000 Baby clothing

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Kinderbekleidung

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 666 108,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
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II.2.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.10.

Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegenen Preise werden dabei pauschal in 
Höhe von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description
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II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1. Title
Kleinkinderbekleidung
Lot No: 8

Additional CPV code(s)
18411000 Baby clothing

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Kleinkinderbekleidung

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 78 270,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
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II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2.

II.2.14.

II.2.13.

Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegenen Preise werden dabei pauschal in 
Höhe von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Description

Title
Kleinkinderausstattung
Lot No: 9

Additional CPV code(s)
18411000 Baby clothing

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Kleinkinderausstattung

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 27 072,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
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II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.10.

This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegenen Preise werden dabei pauschal in 
Höhe von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information
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II.2.11.

II.2.10.

II.2.7.

II.2.6.

II.2.5.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2.

II.2.1.

II.2. Description

Title
Umstandsbekleidung
Lot No: 10

Additional CPV code(s)
18200000 Outerwear

Place of performance
NUTS code: DE131 Freiburg im Breisgau, Stadtkreis
NUTS code: DE134 Ortenaukreis
Main site or place of performance: Landeserstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende in 
Freiburg Müllheimer Straße 7 79115 Freiburg i. Br., Notunterkunft Freiburg Basler Landstraße 
16 79111 Freiburg i. Br., Notunterkunft Offenburg Schutterwälder Straße 3 77656 Offenburg

Description of the procurement
Lieferung von Umstandsbekleidung

Award criteria
Criteria below
Price

Estimated value
Value excluding VAT: 74 376,00 EUR

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals: 
Sollte die Höchstmenge bis zum Ablauf der Rahmenvereinbarung nicht ausgeschöpft sein, 
verlängert sich die Rahmenvereinbarung automatisch um ein weiteres Jahr, soweit keine 
Vertragspartei der Verlängerung gegenüber der anderen Vertragspartei bis spätestens sechs 
Monate vor dem jeweiligen Vertragsablauf schriftlich widerspricht. In der Folge gilt diese 
Verlängerungsregelung für jeden Ablauf dieses Vertrages, davon abweichend endet diese 
Rahmenvereinbarung jedoch in jedem Falle nach Ablauf von vier Jahren nach 
Zuschlagserteilung.

Information about variants
Variants will be accepted: no

Information about options
Options: yes
Description of options: 
- Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche vom AN nach diesem Vertrag und der 
Leistungsbeschreibung zu erbringenden Leistungen und alle bei der Durchführung dieser 
Leistungen entstehenden Kosten und Lasten abgegolten. Abweichend hiervon kann bei einer 
Vertragsverlängerung aufgrund gestiegener Kosten eine Anpassung der vereinbarten Preise 
erfolgen. Die gestiegenen Preise werden dabei wie folgt pauschal berücksichtigt: Es wird die 
prozentuale Erhöhung des "Verbraucherpreisindex Bekleidung und Schuhe (CC13-03)" des 
Statistischen Bundesamts zwischen den Monaten Januar 2025 bis Oktober 2025 zugrunde 
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III.1.3.

III.1.2.

III.1.1.

III.1.

II.2.14.

II.2.13.

gelegt. Entsprechendes gilt für die Anpassung der zweiten Vertragsverlängerung (Januar 2026 
bis Oktober 2026). Konkret erfolgt die Berechnung des prozentualen Erhöhungswerts nach 
diesem Rechenweg:
Prozentualer Erhöhungswert = Indexstand Oktober 2025/2026 geteilt durch den Indexstand 
Januar (jeweiliges Vorjahr) multipliziert mit 100 und subtrahiert um 100.
(Fiktives Beispiel, hier mit anderen Monaten: Auf der Basis 2015 = 100 erreicht der 
Verbraucherpreisindex im Juni 2016 einen Indexstand von 100,7. Im Dezember 2020 betrug 
dieser 105,5. Der prozentuale Erhöhungswert von Juni 2016 zu Dezember 2020 berechnet 
sich hier folgendermaßen.
Erhöhung in Prozent: (105,5/100,7) x 100-100 = 4,80%)
Eine Preisanpassung ist nur möglich, wenn die Preissteigerung im Vergleich zum Monat der 
Angebotsabgabe mehr als 4% beträgt. Die gestiegenen Preise werden dabei pauschal in 
Höhe von 40% berücksichtigt.
Die konkrete Preisanpassung muss dabei jeweils mindestens einen Monat vorab schriftlich 
angekündigt und mittels der amtlichen Statistik und der geforderten Berechnung, s. o., belegt 
werden; geschieht dies verspätet, so wird die Erhöhung erst zum Ersten des Folge-
Folgemonats des Mitteilungsmonats wirksam.
- Der Auftraggeber behält sich gemäß § 132 Absatz 2 Satz 1 Nr. 4a GWB i.V.m. § 132 Absatz 
2 Satz 1 Nr. 1 GWB die Möglichkeit vor, die Ausführung des Auftrages in der Reihenfolge des 
Ausschreibungsergebnisses den Bietern anzutragen, die im Vergabeverfahren ein 
wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben haben, wenn der AN innerhalb der Probezeit 
wegen Kündigung oder aus anderen Gründen endgültig ausfällt.

Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: 
no

Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

Conditions for participation

Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to 
enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions: 
- Erklärung über Gewerbeeintrag des Unternehmens (Anlage 1 Bietererklärung)
- Eigenerklärungen des Bieters über seine Zuverlässigkeit (vgl. §§ 123, 124 GWB) (Anlage 1 
Bietererklärung)

Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria: 
- Berufshaftpflicht: Angabe über das Bestehen einer Betriebs-/Berufshaftpflichtversicherung 
(Anlage 1 Bietererklärung)
- Die Anlage 9 "Bieterfragebogen" ist vollständig auszufüllen. Die Angaben dienen der 
Beurteilung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit des Bieters im Rahmen der 
Eignungsprüfung (insbesondere Unternehmensumsätze der letzten drei Geschäftsjahre und 
Angabe, welcher Anteil des Umsatzes auf Leistungen der hier ausgeschriebenen Art entfallen).

Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria: 
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VI.2.

VI.1.

IV.2.7.

IV.2.6.

IV.2.4.

IV.2.3.

IV.2.2.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

- Anlage 8 Referenzliste: Mindestens eine vergleichbare Referenz (Lieferung von Bekleidung) 
innerhalb der letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre zzgl. des aktuellen 
Geschäftsjahres unter Angabe der Bezeichnung der Leistung, Beschreibung der erbrachten 
Leistung/Tätigkeiten/Aufgaben, Zeitpunkt der Leistungserbringung (Jahr/Monat), Anzahl der 
gelieferten Artikel, Angabe des direkten Auftraggebers mit Anschrift, Kontaktperson nebst 
Telefonnummer und E-Mail.
Durch die Bekanntgabe der Kontaktperson beim Auftraggeber stimmt der Auftragnehmer zu, 
dass der Auftraggeber mit der Kontaktperson Kontakt aufnimmt und die Kontaktperson über 
die Auftragsabwicklung Auskunft erteilt.
- Nennung der Anzahl der beschäftigen Mitarbeiter/-innen (weltweit/deutschlandweit) (Anlage 
9 Bieterfragebogen)
- Angabe, welche Teile des Auftrags (Art und Umfang) das Unternehmen unter Umständen als 
Unteraufträge zu vergeben beabsichtigt (Anlage 10 Unterauftragnehmer)

Section IV: Procedure

Description

Type of procedure
Open procedure

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

Administrative information

Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 16/11/2023 08:00Local time: 

Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected 
candidates

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted
German

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 31/12/2023

Conditions for opening of tenders
Date: 16/11/2023 08:00Local time: 

Section VI: Complementary information

Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no

Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
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VI.4.4.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

Electronic payment will be used

Additional information
Bekanntmachungs-ID: CXR6YYGYH0E

Procedures for review

Review body
Official name: Vergabekammer Baden-Württemberg
Postal address: Durlacher Allee 100
Town: Karlsruhe
Postal code: 76137
Country: Germany
E-mail: vergabekammer@rpk.bwl.de
Telephone: +49 721926-8730
Fax: +49 721926-3985
Internet address: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx

Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Ein bei der Vergabekammer eingereichter Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit
1.der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen 
des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist 
von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt,
2.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
3.Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, 
nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber 
dem Auftraggeber gerügt werden,
4.mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht 
abhelfen zu wollen, vergangen sind.
(siehe § 160 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-4 GWB).
Die Unwirksamkeit eines öffentlichen Auftrages wegen eines Verstoßes gegen § 134 GWB 
oder einer fehlenden vorherigen Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Union kann nur festgestellt werden, wenn sie im Nachprüfungsverfahren 
innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen Bieter und Bewerber 
durch den öffentlichen Auftraggeber über den Abschluss des Vertrags, jedoch nicht später als 
sechs Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der Auftraggeber die 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt gemacht, endet die Frist zur 
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der 
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union.
(siehe § 135 Abs. 2 GWB).

Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Regierungspräsidium Freiburg
Postal address: Heinrich-von-Stephan-Straße 25
Town: Freiburg
Postal code: 79100
Country: Germany
E-mail: vergabestelle152@rpf.bwl.de
Internet address: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Seiten/default.aspx

mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de?subject=TED
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt1/Ref15/Seiten/default.aspx
mailto:vergabestelle152@rpf.bwl.de?subject=TED
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpf/Seiten/default.aspx
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VI.5. Date of dispatch of this notice
11/10/2023


